
 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 

zwischen 
 

dem Kreis Warendorf, vertreten durch den Landrat, Waldenburger Straße 2, 48231 
Warendorf, 

 
und  

 
der Stadt/Gemeinde ……….., vertreten durch den Bürgermeister,  
 
 

Präambel 
 
Nach § 56 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) kann der Kreis an Straßen, für 
die er die Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahrnimmt, bestimmte Aufgaben die Verwaltung 
und Unterhaltung betreffend übertragen. 
 
Die Grünpflege in den Ortsdurchfahrten Stadt/Gemeinde der Kreisstraßen wird bislang aufgrund 
zurückliegender Bepflanzungs-/Gestaltungsmaßnahmen unabhängig von der Zuständigkeit 
durch die Stadt/Gemeinde durchgeführt. 
 
Diese Wahrnehmung der Grünpflegeaufgaben soll nunmehr zwischen dem Kreis Warendorf und 
der Stadt/Gemeinde schriftlich fixiert werden. 
 
Aufgrund der §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – GkG – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.10.2012 (GV NRW S. 471) schließen der Kreis Warendorf 
und die Stadt/Gemeinde folgende delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung: 
 
 

§ 1 Gegenstand und Leistungen 
 

(1) Der Stadt/Gemeinde übernimmt die Aufgaben nach § 1 Abs. 2 dieser Vereinbarung in 
ihre Zuständigkeit (§ 23 Abs. 1 Var. 1, Abs. 2 S. 1 GkG). Die Stadt/Gemeinde kann 
selbst über den Pflegerhythmus und -aufwand sowie die zukünftige Art der Bepflanzung 
entscheiden. 
 

(2) Die Grünflächen an den nachfolgend genannten Kreisstraßen, die in der Anlage  aufge-
führt sind, einschließlich der Bepflanzung, insbesondere Hecken, Straßenbäume und 
Grünflächen innerhalb der Ortsdurchfahrt werden von der Stadt/Gemeinde er- und un-
terhalten sowie gepflegt: 

 
 Stadt/Gemeinde: K .. AN ……… 
 

Die Ermittlung der zugrunde zu legenden Flächen und die Anzahl der Straßenbäume 
werden im Einvernehmen mit der Stadt/Gemeinde festgelegt. Das Mengengerüst kann 
auf Wunsch der Beteiligten alle drei Jahre fortgeschrieben werden. 

 
(3) Durch die Aufgabenübertragung findet auch die Übertragung der Verkehrssicherungs-

pflicht für die in Anlage genannten Flächen einschließlich der Straßenbäume statt. Dies 
beinhaltet auch die Entscheidung über eine ggf. erforderliche Beseitigung oder Neuan-
pflanzung von Straßenbäumen. Für Neuanpflanzungen ist das Benehmen mit dem Kreis 
Warendorf herzustellen. 
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§ 2 Kosten 
 

(1) Der Kreis erstattet der Stadt/Gemeinde für die Wahrnehmung der in § 1 genannten Auf-
gaben auf Grundlage der Ortsdurchfahrtsrichtlinien des Bundes (ODR) einen jährlichen 
Betrag in Höhe von …………… (Berechnungsmethode in Anlage). 
 

(2) Die Zahlung erfolgt nach Rechtskraft des Kreishaushaltes in einer Summe zum Jahres-
beginn, 
 

(3) Im Jahr 2017 erfolgt eine Überprüfung der Kostenerstattung durch den Kreis Warendorf 
auf der Basis einer Angebotsabfrage bei Fachbetrieben. Bei festgestellten Kostensteige-
rungen erfolgt eine Anpassung der Kostenerstattung durch den Kreis Warendorf mit 
Wirkung zum 01.01.2018. Im Falle einer Verlängerung dieser Vereinbarung (nach 5 Jah-
ren, vgl. dazu unten § 4 Abs. 4 S. 2) erfolgt jeweils alle drei Jahre eine Überprüfung der 
Kostenerstattung und eine ggf. erforderliche Anpassung. 

 
 

§ 3 Dokumentation 
 

Die Stadt/Gemeinde dokumentiert die Aufgabenerfüllung auf Verlangen des Kreises Wa-
rendorf durch Vorlage der entsprechenden Vorgänge. 

 
 

§ 4 Inkrafttreten; Kündigung 
 

(1) Die Vereinbarung tritt gem. § 24 Abs.2 bis 4 GkG NRW am Tag nach der Bekanntma-
chung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde in Kraft. 
 

(2) Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in ihr aufgenommene Be-
stimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht berührt werden. Das gleiche gilt, so-
weit sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstel-
le der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit möglich, dem am nächsten kommt, 
was die Vertragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Vereinbarung 
gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieser Vereinbarung oder bei der späteren Auf-
nahme einer Bestimmung den Punkt beachtet hätten. 
 

(3) Jegliche Änderungen an den Straßenzügen (Umstufungen) und der Grenzen der Orts-
durchfahrten sind in schriftlicher Form zwischen den Vertragspartnern abzustimmen. Die 
Vereinbarungsunterlagen sind dann an die neuen Gegebenheiten anzupassen. 
 

(4) Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um 
weitere 5 Jahre, wenn die Vereinbarung nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Jah-
resende des jeweils fünften Jahres, erstmals zum 31.12.2020, schriftlich gekündigt wird. 

 
 
Warendorf, den _______________ Stadt/Gemeinde, den _______________ 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Dr. Olaf Gericke  
Landrat des Kreises Warendorf Bürgermeister der Stadt/Gemeinde  


